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Leitsätze des Urteils

1. Gemeinschaftsmarke — Verzicht, Verfall und Nichtigkeit — Absolute Nichtigkeitsgründe
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d und 51 Absatz 1
Buchstabe a)

2. Gemeinschaftsmarke — Verzicht, Verfall und Nichtigkeit — Absolute Nichtigkeitsgründe
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c und 51 Absatz 1
Buchstabe a)
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T–322/03

1. Der Ausdruck WEISSE SEITEN hätte

für „Magnetaufzeichnungsträger und be
spielte Speichermedien für Datenverar
beitungsanlagen und -geräte, insbeson
dere Bänder, Platten, CD-ROMs“ in
Klasse 9 des Nizzaer Abkommens und

„Druckereierzeugnisse, Branchenver
zeichnisse, Nachschlagwerke“ in Klasse
16 nicht eingetragen werden dürfen, weil
der Ausdruck insoweit Üblichkeitscha
rakter hat und damit das absolute Ein

tragungshindernis nach Artikel 7 Ab
satz 1 Buchstabe d der Verordnung
Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke

vorliegt. Der Ausdruck „weiße Seiten“
war nämlich für die deutschsprachigen
Verbraucher im Zeitpunkt der Anmel
dung der Marke nachgewiesenermaßen
als Gattungsbezeichnung für Verzeich
nisse der Telefonanschlüsse von Privat

personen — auf Papier und in elektro
nischer Form — üblich geworden.

(vgl. Randnrn. 66, 71-72)

2. Der Ausdruck WEISSE SEITEN hätte
für „Magnetaufzeichnungsträger und be
spielte Speichermedien für Datenverar
beitungsanlagen und -geräte, insbeson
dere Bänder, Platten, CD-ROMs“ in

Klasse 9 des Nizzaer Abkommens, „Pa
pier, Pappe (Karton) und Waren aus
diesen Materialien, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Dru
ckereierzeugnisse, Nachschlagewerke,
Branchenverzeichnisse; Künstlerbedarfs
artikel; Büroartikel (ausgenommen Mö
bel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus
genommen Apparate)“ in Klasse 16,
„Dienstleistungen eines Verlages, insbe
sondere die Herausgabe von Texten,
Büchern, Zeitschriften, Zeitungen“ in
Klasse 41 und „Dienstleistungen eines
Redakteurs“ in Klasse 42 wegen Vor
liegens eines absoluten Eintragungshin
dernisses gemäß Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94
über die Gemeinschaftsmarke nicht ein
getragen werden dürfen. Insoweit ist die
Marke nämlich beschreibend, weil aus
Sicht des deutschsprachigen Durch
schnittsverbrauchers der Zusammen
hang zwischen der Marke und den
Merkmalen der in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen hinrei
chend eng ist, um die Marke unter das
Eintragungshindernis des Artikels 7 Ab
satz 1 Buchstabe c fallen zu lassen.

(vgl. Randnr. 108)
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